
Ministerium will Meinung der 
Bevölkerung zum Spital einholen
Infoabend Die Regierung 
plant, die Bevölkerung auf 
zwei Veranstaltungen über 
den Neubau des Landesspi-
tals zu informieren sowie die 
Meinung der Bürger dazu 
abzuholen. 

Der Landtag wird voraussichtlich in 
der zweiten Jahreshälfte über den 
Neubau des Liechtensteinischen 
Landesspitals (LLS) entscheiden. 
Das Ministerium für Gesellschaft be-
reitet derzeit den entsprechenden 
Bericht und Antrag vor. Um die Be-
völkerung in die Überlegungen mit-
einzubeziehen, werden alle Interes-
sierten eingeladen, sich im Rahmen 
von zwei Veranstaltungen zu infor-
mieren und einzubringen. Dies teilte 
das Ministerium am Dienstag mit. 
«Dass die Spitalinfrastruktur erneu-
ert werden muss, ist seit Jahren be-
kannt und mittlerweile unbestrit-
ten», heisst es weiter. Ende Januar 
präsentierte die Regierung der Öf-
fentlichkeit dazu fünf Varianten. 
Der Landtag befasste sich im März 
damit, konnte sich aber noch nicht 
auf eine Variante festlegen. Die Ab-
geordneten waren sich aber darüber 
einig, dass die eine Gesamtsanie-
rung oder ein Neubau am bestehen-
den Standort nicht weiterverfolgt 
werden sollen. Der Landtag beauf-
tragte schliesslich die Regierung mit 
grosser Mehrheit, die anderen drei 
Varianten vertieft zu prüfen und 

dem Landtag einen entsprechenden 
Bericht vorzulegen. Dieser soll je-
doch zugleich auch den Antrag für 
einen Finanzbeschluss der von der 
Regierung favorisierten Variante 
umfassen. Nachdem die Nutzung 
des Medicnova-Gebäudes in Ben-
dern mittlerweile nicht mehr als Op-
tion zur Verfügung steht (das «Volks-
blatt» berichtete), verbleiben die 
beiden gemäss Mitteilung von der 
Regierung von Anfang an favorisier-
ten Varianten eines Neubaus auf der 
«grünen Wiese» oder  auf dem Wille-
Areal, beide an der Zollstrasse in Va-
duz gelegen.

Einbezug der Bevölkerung
Die Regierung plant gemäss Mittei-
lung, den neuen Bericht und Antrag 
für den Verpflichtungskredit zum 
Spitalneubau noch vor der Sommer-
pause zu verabschieden, damit der 

Landtag im Herbst darüber befinden 
kann. Dem zuständigen Ministerium 
für Gesellschaft sei es dabei ein An-
liegen, vorher die Bevölkerung an-
zuhören und entsprechende Anre-
gungen allenfalls in diesen Bericht 
einfliessen zu lassen, heisst es in der 
Mitteilung weiter. «Die beiden Ver-
anstaltungen sind mir vor allem aus 
zwei Gründen sehr wichtig: Einer-
seits soll die Bevölkerung aus erster 
Hand erfahren, wie die aktuellen 
Pläne zur Zukunft des Landesspitals 
aussehen. Anderseits möchten wir 
im Dialog mit der Bevölkerung auf 
ihre Fragen und Anregungen einge-
hen und dem Landtag das entspre-
chende Stimmungsbild im Regie-
rungsbericht darlegen», wird Minis-
ter Mauro Pedrazzini zitiert. 
Der Ablauf der beiden auf rund ein-
einhalb Stunden angesetzten Veran-
staltungen erfolgt in zwei Teilen. Im 

ersten Teil soll Pedrazzini und Ver-
treter des Landesspitals zum Thema 
informieren. Anschliessend hat die 
Bevölkerung die Möglichkeit, sich 
im Dialog mit den Verantwortlichen 
und Bauexperten auszutauschen, 
Fragen zu stellen und ihre Anregun-
gen vorzubringen.  (red/pd)

Informationen zu den Veranstaltungen
 Oberland: Dienstag, 4. Juni 2019 ab 18.30 

Uhr im Guido-Feger-Saal, Triesen

 Unterland: Montag, 17. Juni 2019 ab 18.30 

Uhr im Gemeindesaal Eschen

Die Regierung will ein Stimmungsbild 
der Bevölkerung abholen und allfällige 
Anregungen zum Landesspital aufneh-
men. (Foto: ZVG)
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Der Fürstliche Oberste Ge-
richtshof hat klargestellt, 
dass durch das Gesetz über 
den «Verkehrsbetrieb 

Liechtenstein Mobil» auch die ver-
tragliche Haftung der Verkehrsbe-
triebe Liechtenstein Mobil auf das 
Land Liechtenstein übergegangen 
ist. Es wurde klargestellt, dass die 
Instandhaltung des Zuganges zu ei-
nem Bus von einer Haltestelle dem 
Land Liechtenstein obliegt. Zu die-
ser Instandhaltung zählt im Winter 
jedenfalls die zumutbare Schneeräu-
mung, Streuung und Salzung, auch 
das Treffen anderer Sicherheits-
massnahmen, beispielsweise Sper-
rung wegen Gefahren von Dächern 
oder auch ganz unabhängig vom 
Winterdienst die Ausbesserung von 
Schlaglöchern, das Verhindern von 
Lackenbildungen, die den Zugang 
zum Bus erschweren oder unmög-
lich machen und Ähnliches.

www.anwaltspartner.com

Rechtstipp

Haftung des Landes 
für Unfall an der 
Bushaltestelle

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, 
LIECHTENSTEIN / ÖSTERREICH

ANZEIGE

Aus der Region I

Unachtsame
Autofahrerin
SEVELEN Eine 66-jährige Frau fuhr 
am Montag mit ihrem Auto von Seve-
len Richtung Trübbach. Auf Höhe-
der Gribstrasse bemerkte sie das Au-
to eines 47-Jährigen, das vor ihr fuhr 
und bis zum Stillstand abbremste, 
zu spät. Folglich kam es zur Kollisi-
on. Durch den Aufprall wurde der 
Autofahrer leicht verletzt und muss-
te vom Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden. An beiden Autos ent-
stand zudem jeweils Sachschaden 
von mehreren Tausend Franken, 
teilte die Kantonspolizei St. Gallen 
Anfang der Woche mit.  (red/pd)

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Eschner Strasse 81 | FL - 9487 Bendern
Telefon: +423 371 16 16

www.safeshop24.li

ANZEIGE

Aus der Region II

Tresor ungeöff net 
liegen gelassen
TRÜBBACH Zwischen Samstagmittag 
und Montagmorgen hat eine unbe-
kannte Täterschaft an der Fährhüt-
tenstrasse in Trübbach ein Büro-
fenster zertrümmert, und sich so 
Zugang zu den Innenräumen ver-
schafft. Die Täterschaft riss einen 
Tresor aus der Wand und nahm ihn 
mit. Am Montagabend wurde er un-
geöffnet in der näheren Umgebung 
des Tatorts gefunden, teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen mit.  (red/pd)

www.volksblatt.li

Beziehungstat in Schaan: Zweite 
Instanz hob Urteil teilweise auf
Gericht 12 Jahre Haft müsste ein Liechtensteiner verbüssen, weil er seine Frau «Im Rösle» so verprügelt hatte, dass sie in Le-
bensgefahr schwebte. Gegen das Urteil wegen versuchten Mordes durch Unterlassen legte er jedoch erfolgreich Berufung ein.

VON DANIELA FRITZ

Die Tat schockierte ganz 
Liechtenstein, mit den Fol-
gen muss eine junge Frau 
und dreifache Mutter nun 

leben. Sie ist halbseitig gelähmt und 
kann nicht mehr sprechen, nachdem 
sie ihr Ehemann heftig verprügelt 
hatte. Ihren Lauf nahm die schick-
salhafte Nacht auf den 8. Juni 2018 
bei einem Bekannten in Schaan, von 
wo aus der Angeklagte plötzlich mit-
ten in der Nacht mit Frau, Baby und 
Hund aufb rechen wollte. Auf dem 
Heimweg geriet er mit seiner Frau 
in einen Streit, der schnell eska-
lierte. So schlug ihr der mittlerweile 
30-Jährige zunächst mehrmals mit 
dem Handrücken ins Gesicht, wie 
es in der Anklageschrift hiess. Spä-
ter, etwa um drei Uhr am Feldweg 
«Im Rösle», habe er das Opfer zudem 
mit der Faust geschlagen und sie 
mit einem stabförmigen Gegenstand 
malträtiert. Ausserdem soll er sie ge-
würgt und zu Fall gebracht haben. 
Dabei schlug sie mit dem Kopf auf 
dem Boden auf und blieb bewusstlos 
liegen. 

Körperverletzung unbestritten
Während der zweiteiligen Verhand-
lung im Dezember und Januar zeigte 
sich der Angeklagte teils geständig. 
Er sprach von einem «Aussetzer» 
und beteuerte, dass er seine Frau 
nicht so schwer verletzten wollte. 
An vieles aus dieser Nacht könne er 
sich aber nicht mehr erinnern. Die 
Verurteilung wegen Körperverlet-
zung und absichtlich schwerer Kör-
perverletzung mit Dauerfolgen ak-
zeptierte er jedoch – ebenso wie eine 
Busse, weil er zwei Tage vor der Tat 
0,2 Gramm Kokain konsumierte. 
Schon alleine für diese Taten liegt 
das Strafmass bei bis zu zehn Jahren 
Freiheitsstrafe.
Das Kriminalgericht verurteilte ihn 
allerdings auch wegen des versuch-
ten Mordes durch Unterlassen, ins-

gesamt sollte der Liechtensteiner 12 
Jahre Freiheitsstrafe verbüssen. Da-
gegen legte dieser jedoch Berufung 
ein – mit Erfolg, wie dessen Anwalt 
am Montag informierte. Das Oberge-
richt als zweite Instanz hob das Ur-
teil in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung vom 22. Mai in diesem Punkt 
auf.  

Tod in Kauf genommen?
Konkret geht es um die Frage, ob der 
Mann den Tod seiner schwer verletz-
ten Frau in Kauf nahm, weil er ihr 
keine Hilfe holte. Er sei unter Schock 
gestanden und habe kein Handy da-
bei gehabt, verteidigte sich der An-
geklagte im Januar: «Ich liebe meine 
Frau, ich hätte sie nicht liegen gelas-
sen.» Trotzdem war es eine Passan-
tin, die um kurz nach fünf Uhr die 
Rettung verständigte. Das Opfer war 
komatös und stark unterkühlt und 
musste notoperiert werden. 

«Ohne notfallmedizinische Versor-
gung hätte diese Verletzung zum 
Tod der Frau geführt», heisst es in 
dem Urteil des Kriminalgerichts, 
welches dem «Volksblatt» vorliegt. 
Der Angeklagte habe gemerkt, dass 
seine Frau sich nicht mehr rührte, 
immer kälter wurde und ihr dick-
f lüssiges Blut aus der Nase rann. 
Dass er nicht den Ernst der Lage er-
kannt haben will, sei eine Schutzbe-
hauptung. «Ihm war sofort klar, dass 
die Frau sich schwer verletzt hatte, 
sie um ihr Leben rang und unmittel-
barer Handlungsbedarf bestand», 
begründete das Kriminalgericht das 
Urteil. Trotzdem habe er über zwei 
Stunden nichts unternommen. Der 
Angeklagte habe nicht daran ge-
dacht, wie er seiner Frau helfen 
könnte – sondern nur fieberhaft 
überlegt, wie er selbst aus der Sache 
herauskommen könnte. «Dabei hielt 
er es ernstlich für möglich und fand 

sich damit ab, dass seine Frau ster-
ben wird», so das Kriminalgericht 
weiter.
Diese Feststellung sei vom Kriminal-
gericht allerdings nicht ausreichend 
begründet worden, befand das Ober-
gericht als zweite Instanz und gab 
damit der Berufung recht. «Es hätte 
vom Landgericht einer eingehenden 
Begründung und überzeugenden, 
logisch nachvollziehbaren Begrün-
dung zur subjektiven Tatseite bedür-
fen, warum mein Mandant den Tod 
seiner Frau wollte beziehungsweise 
sich damit abfand», fasst der Vertei-
diger gegenüber dem «Volksblatt» 
zusammen.  
Damit muss sich das Kriminalgericht 
erneut mit dem Fall beschäftigen – 
es sei denn, die Staatsanwaltschaft 
legt gegen das Urteil des Oberge-
richts Revision ein. Eine diesbezügli-
che «Volksblatt»-Anfrage blieb bis 
gestern noch unbeanwortet. 

Der Angeklagte akzeptierte zwar den Schuldspruch wegen Körperverletzung und absichtlich schwerer Körperverletzung 
mit schweren Dauerfolgen. Gegen das Urteil wegen versuchten Mordes durch Unterlassen legte er jedoch erfolgreich 
Berufung ein. (Foto: Paul Trummer).

Beziehungstat in Schaan: Ehemann 
wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt
Drama Die Tat schockierte im Juni das ganze Land: Ein Liechtensteiner soll seine Ehefrau derart verprügelt und gewürgt 
haben, dass sie halbseitig gelähmt ist und nicht mehr sprechen kann. Gestern wurde der Mann zu 12 Jahren Haft verurteilt.

VON DANIELA FRITZ

Erst war es nur ein Streit zwischen 
Eheleuten – wenn auch diese unge-
wöhnlicherweise um etwa zwei Uhr 
nachts mit Kinderwagen und Hund 
unterwegs waren. Das Wortgefecht 
sollte später allerdings auf tragische 
Weise eskalieren. Der mittlerweile 
30-Jährige schlug seine Frau gemäss 
Anklageschrift in der Nacht des 8. Ju-
ni auf dem Heimweg zunächst mit 
dem Handrücken ins Gesicht, wobei 
sie sich schon erste Verletzungen zu-
zog. Später, etwa um drei Uhr am 

Feldweg «Im Rösle» habe der alkoho-
lisierte Mann das Opfer zudem mit 
der Faust geschlagen und sie mit ei-
nem stabförmigen Gegenstand malt-
rätiert. Ausserdem soll er sie gewürgt 
und zu Fall gebracht haben. Dabei 
schlug sie mit dem Kopf auf dem Bo-
den auf und blieb bewusstlos liegen. 
Hilfe holte der Angeklagte seiner le-
bensgefährlich verletzten Frau aber 
keine, er habe sein Handy nicht bei 
sich gehabt. Erst eine Passantin ver-
ständigte um fünf Uhr schliesslich 
die Rettung, als sie die bewusstlose 
Frau am Wegrand entdeckte.

Die Staatsanwaltschaft geht daher 
davon aus, dass der Angeklagte den 
Tod seiner Frau bedingt vorsätzlich 
in Kauf genommen hat. «Ich liebe 
meine Frau, ich hätte sie nicht liegen 
gelassen», meinte dieser dazu im 
ersten Teil der Verhandlung kurz 
vor Weihnachten. Schuldig bekann-
te er sich dagegen der verursachten 
Körperverletzungen – auch wenn er 
sich nicht an alles erinnern konnte.

Starke Indizien
Das Kriminalgericht liess sich bei 
der gestrigen Schlussverhandlung 

allerdings nicht davon beirren, folg-
te der Anklageschrift in allen Punk-
ten und sprach den Liechtensteiner 
wegen Körperverletzung, absicht-
lich schwerer Körperverletzung mit 
schweren Dauerfolgen, versuchten 
Mordes durch Unterlassen sowie ei-
ner Übertretung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz (BMG) für schul-
dig. Der Ehemann wurde bei einem 
Strafrahmen von 10 bis 20 Jahren zu 
12 Jahren Haft sowie 500 Franken 
Busse für den Verstoss gegen das 
BMG verurteilt. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig.  Seite 3
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